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Näheres über Kultur, Bezug, Schnitt u. s. w. bin ich

gerne erbötig, geehrten Interessenten auf frankirte
Anfragen zu ertheilen.

P. B. Christian, Landschaftsgärtner.
Tondern (Schleswig-Holstein).

Die europäischen Heere der Gegenwart. Von
Hermann Vogt, Oberstlieutenant a. D.
Illustrationen von Richard Knötel. Heft III
u. IV: Die Wehrkraft des
österreichisch-ungarischen Kaiser-
Staates. Ratenow, Verlag von Max
Babenzien. gr. 8°. S. 36. Preis Fr. 1. 35.

In angenehmer Form macht uns der Herr
Verfasser in diesem Heft mit den Einrichtungen
des österreichisch-ungarischen Wehrwesens
bekannt. Er versteht es dabei, das Anführen von
trockenen Zahlen möglichst zu beschränken und

dasjenige, was besonders interessirt, hervorzuheben.

Wir finden in dem Heft Manches, welches

auch bei uns Beachtung verdient. — Bei
Besprechen der Remontirung macht der Verfasser

z. B. die Bemerkung: „In neuerer Zeit ist man
mit der Einrichtung von Remonten-Depots,
Fohlenhöfen vorgegangen, iu denen 2'/a—3jährige
Fohlen während zweier Jahre gehalten und erst
nach vollendeter körperlicher Entwicklung den

Eegimentern überwiesen werden." Dieser rationelle

Vorgang dürfte auch bei uns Nachahmung
verdienen. Es würden dann nicht so viele Pferde

ausgemustert werden müssen, weil sie zu jung
gebraucht und dadurch ruinirt wurden.

Sehr zweckmässig erscheint in Oesterreich die

Verwendung der durch die Militär-Entlassungstaxe

eingehenden Gelder; diese werden
ausschliesslich für Invalidenversorgung,
Unterstützung von Wittwen und Waisen der
Wehrmänner und für Unterstützung der Familien
mobilisirter Mannschaften verwendet.

S. 24 findet die Landsturmorganisation
Erwähnung, doch erfahren wir nicht, inwieweit
dieselbe durchgeführt ist.

S. 26: Die Ausrückstärke der Linie und Landwehr

im Kriege wird angegeben auf 32,785
Offiziere, 1,044,319 Mann und 211,462 Pferde, von
denen 778,889 Mann auf das Heer in erster
Linie entfallen.

Der Verfasser sagt: „Die Einheitlichkeit in
der Armee wird hergestellt durch das

deutschsprechende und deutschgebildete Offizierskorps.
In frühern Zeiten ist zuweilen der Vorwurf gegen
dasselbe laut geworden, dass einer wissenschaftlichen

Durchbildung in seinen Reihen nicht
genügend Rechnung getragen würde. Einem
solchen Uebelstande, wenn er je vorhanden gewesen,
ist jetzt gründlich gesteuert, und man ist im
Gegentheil eher versucht zu glauben, dass in
Bezug auf Wissenschaftlichkeit in der Armee

beinahe des Guten etwas zuviel gethan wird.
Die verschiedenen Militärbildungsanstalten werden

dann kurz erwähnt, worauf der Verfasser

fortfährt: „Auch der Offizier wird später noch

einer Anzahl wissenschaftlicher Prüfungen
unterworfen, zu deren Ableistung er vorher den höhern
Artillerie- bezw. Geniekurs besucht, ja selbst der

alte Hauptmann muss seine Glieder wieder auf
die Schulbank zwingen, ehe er nach Ableistung
des „Stabsoffiziers-Kurses" die breiten Tressen

erhalten kann. Dieses System, welches nach der

erhaltenen Censur verschiedene Grundsätze
aufstellt, mag viel böses Blut hervorrufen. Wenigstens

sind die Sarkasmen nicht ohne Bitterkeit,
mit der die besser zensirten als Erzengel und

Engel bezeichnet werden, welche trotz ihrer
Jugend vielleicht an dem viel altern und erfahrenem

Offizier vorbei avanciren. Es scheint bei

solcher Methode ganz ausser Acht gelassen zu

werden, dass nicht immer derjenige Offizier der
beste ist, welcher das grösste Mass absoluter
Kenntnisse besitzt, sondern dass zu einem
guten Führer noch eine Zahl
anderer körperlicher, geistiger und.
Charakter-Eigenschaften sich
vereinigen muss."

Was hier von Oesterreich gesagt wird, dürfen
wir Schweizer uns auch merken, denn der
Ausspruch ist sehr richtig, wenn man es bei uns
auch nicht glaubt.

Der Verfasser lobt die Schiessausbildung der

Infanterie, tadelt aber, dass man bei den

Feldmanövern von vornherein beinahe die ganze
Truppe in Schützenschwärme auflöse, zu wenig
auf intakte Reserven Bedacht nehme und einer

ruhigen Defensive vor einer entschlossenen Offensive

den Vorzug gebe.
Die Kavallerie habe kleine, gedrungene Pferde,

sie überwinde meisterhaft .Terrainhindernisse,
doch die Intelligenz des einzelnen Mannes werde

zu wenig geweckt. „Besondern Werth legt man
auf weit ausgedehnte Patrouillenritte, aber der

Reiter, welcher mit Schnelligkeit, Umsicht und

richtiger Schonung der Pferdekräfte grosse Strecken

zurückzulegen weiss, ist schliesslich oft genug
ausser Stande, den militärischen Zweck, zu dessen

Erfüllung die körperlichen Anstrengungen
unternommen wurden, zu erreichen, da ihm die nöthige
Kenntniss in Bezug aufTerrain undFeind mangelt."
Es wäre dies ein grosser Fehler, welcher die

Leistungen der Kavallerie im Kundschaftsdienst
in Frage stellt, wenn die Bemerkung richtig ist.

S. 28 wird das Lager von Brück an der
Leitha erwähnt. Es entspricht dies einigermassen

unserem frühern Thuner-Lager, welches s. Z.

grossen Nutzen gewährte und das man 1868

etwas leichthin aufgegeben hat. In Oesterreich

soll die Absicht herrschen auch in Kollin (in



— 118

Böhmen) ein zweites solches Lager für 12,000 Mann
zu errichten.

S. 29 werden die Befestigungen besprochen.

In Galizien finden wir Krakau und Przemysl.
Es hätte erwähnt werden dürfen, dass die 1854/55
in Zalesciki errichteten provisorischen Befestigungen

wieder eingegangen sind. Es ist dies für
die Vertheidigung von Ostgalizien zu bedauern.

Zum Schluss wird noch die österreichische
Marine erwähnt; mit Recht hebt der Verfasser
das tüchtige Menschenmaterial hervor, welches

Oesterreich in seinem Küstenlande für Bildung
seiner Marine besitze. — Die Zahl der Schiffe
und Fahrzeuge wird auf 103 angegeben.

Der Verfasser fasst am Ende seiner Arbeit
sein Urtheil wie folgt zusammen: „Die
österreichisch-ungarische Kriegsmacht „„mit ihrem
vortrefflich geschulten Offizierskorps und dem

vorzüglichen Material an Menschen und Pferden*"
zeigt sich als ein gut gegliedertes und treffliches
Ganzes. Diese Kriegsmacht stellt sich als ein

achtunggebietender, ebenbürtiger Gegner dar;
sie erscheint als ein doppelt begehrenswerther
Bundesgenosse."

Die Abbildungen, welche Soldaten der
verschiedenen Truppengattungen im Gefecht, Lager
u. s. w. darstellen, sind hübsch und flott
ausgeführt.

Eidgenossenschaft.

— (Ernennungen im Instruktionskorps) haben
stattgefunden: Zum Instruktor I. Klasse der Infanterie: Herr
Major Alfred Zemp in Luzern, bisher Instruktor II.
Klasse; als Instruktoren II. Klasse der Infanterie die
HH.: Alfred Audeoud in Genf, Hauptmann im Generalstab;

Armand Golay in Langendorf, Infanteriehauptmann;

Alfred Sacc in Colombier, Hauptmann im
Generalstab ; Fr. Oegger in Wiedlisbach, Inf.-Oberlieut.;
Theodor Herrenschwand in Bern, Genie-Oberlieut.; Nazar

von Beding in Schwyz, Inf.-Oberlieut.; Hermann Steinbuch

in Zürich, Inf.-Ober)ieut.
— (Entlassung.) Herr Major Jolissaint, Paul, in Re-

clere, hat die nachgesuchte Entlassung als Instruktor II.
Klasse der Infanterie unter Verdankung der geleisteten
Dienste erhalten.

— (Das Gesetz Ober Verlängerung der Dienstzeit der
Offiziere), von beiden Käthen angenommen, lautet:

Die Dienstzeit der Offiziere dauert im Auszug bis zum
abgelaufenen 34., in der Landwehr bis zum abgelaufenen
48. Altersjahre. Der Uebertritt zur Landwehr, beziehungsweise

zum Landsturm, erfolgt am Schlüsse des Jahres,
in welchem diese Altersgrenze erreicht worden ist.

Ausgenommen von dieser Bestimmung sind:
a) die Hanptleute aller "Waffengattungen, welche die

Berechtigung zum Uebertritt in die Landwehr erst auf
Schluss desjenigen Jahres erlangen, in dem sie das 38.

Altersjahr zurücklegen;
b) die Stabsoffiziere (Majore, Oberstlieutenants und

Obersten), welche während der ganzen Dauer der Dienstzeit

entweder dem Auszug oder der Landwehr zugetheilt
werden können.

Der Bund leistet den Offizieren an die Kosten der

Anschaffung und Erneuerung der Bekleidung und. Aus¬

rüstung eine durch bundesräthliche Verordnung
festzusetzende Vergütung.

Die Vorschriften des Art. 7 des Gesetzes über Militär-
pfiichtersatz vom 28. Juni 1878 verbleiben unverändert
in Kraft.

Die Art. 1, 10 und 12 des Gesetzes über die
Militärorganisation vom 13. November 1874, soweit sie mit
gegenwärtigem Gesetze in Widerspruch stehen, sind
aufgehoben.

Der Bundesrath wird beauftragt, auf Grundlage der
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874,
betreffend die Volksabstimmungen über Bundesgesetze
und Bundesbeschlüsse, die Publikation dieses Gesetzes zu
veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben
festzusetzen.

— (Aenderung der Käppi-Ordonnanz.) Die alten
Filzmuster von 1875 werden ungültig erklärt und es soll
der mit Papier gesteifte halbfeine Haarfilz (Mamelukfilz)
zur Anwendung kommen. Der Schirm soll nach Art
der Kavalleriekäppi zweitheilig sein. Der Hinterschirm
ist zu verschmälern und etwas steiler zu gestalten. Vorder-

und Hinterschirm sind mit doppelt gefalztem Bord
zu versehen. Der Deckel soll oval sein.

— (Fortlfikationskurs.) Eine Anzahl Offiziere und
Unteroffiziere erhalten in Thun einen Portifikationskurs,
dessen letzter Theil in den Festungswerken am Gotthard
sich abspielt.

— (Französische Fremdenlegion.) In der Absicht, die

in der französischen Fremdenlegion bestehenden
Verhältnisse beim Schweizervolke so viel als möglich
bekannt zu machen und dadurch der Anwerbung in fremde

Kriegsdienste entgegenzuarbeiten, wird Hr. Hans Lüthi
nächstens seine im „Sonntagsblatt des Bund" erschienene

Arbeit: „Erinnerungen an eine fünfjährige Dienstzeit in
der französischen Fremdenlegion" als Broschüre herausgehen.

Es ist dieses ein sehr verdienstliches
Unternehmen, welchem wir den besten Erfolg wünschen.

— (Der Freiburger Konflikt.) Wie der „Bund"
vernimmt, ist der Konflikt zwischen dem Bundesrathe und
der Freiburger Kegierung in dem Sinne beigelegt worden,

dass letztere nunmehr ihre sämmtlichen
deutschsprechenden Bekruten dieses Jahr ausnahmsweise nach

Bern, dem Waffenplatz der III. Division, und zwar in
die zweite Eekrutenschule (7. Mai bis 30. Juni) sendet.

Künftig sollen sie wieder, wie bis jetzt, auf dem Waffenplatz

Colombier instruirt werden.

Zürich. (Der Beitrag an die Offiziersgesellschaften),
welcher dieses Jahr von der Regierung bewilligt wurde,
beträgt für die Allgemeine Offiziers-Gesellschaft von Zürich
und Umgebung 500 Fr., für die Offiziers-Gesellsehaft von
Winterthur 300 Fr.

Basel. (Artillerieverein.) Laut Zirkular gedenkt dieser

Verein über die Pfingsttage dem Gotthard einen Besuch

zu machen und namentlich die am südlichen Tunnelausgang

in Arbeit befindlichen Befestigungen zu besichtigen,

wofür bereits die Erlauhniss des Schweiz.

Militärdepartements zugesichert ist. Laut Programm ist die

Abreise auf Samstag 19. Mai Nachmittags 2. 15 festgesetzt.

In Göschenen wird Abends übernachtet, in
Airolo Sonntags das zweite Nachtquartier genommen. Am
Pfingstmontag Vormittags erfolgt die Besichtigung der

begonnenen Befestigungsbauten unter Begleitung eines

bauleitenden Offiziers; Nachmittags Heimfahrt nach

Basel nnd Ankunft um 7. 45 Abends. Vom schweizer.

Militärdepartement ist das Tragen der Uniform für die

Theilnehmer gestattet worden. Auch sämmtliche Kameraden

der Artillerie sind eingeladen, ebenso der

Feldschützenverein; die Metallharmonie wird in Uniform die

Beise mitmachen. (A. Schw. Z.)


	

